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B e s c h l u s s v o r l a g e  
 

 

Vorlage:  HA/015/2022 Referenz:  

Fachbereich:  Hauptamt Datum: 25.07.2022 

Bearbeiter: Christian Bienert Verfasser:  

 

 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 16.08.2022 öffentlich 

 

 

Betreff:  

 

Wahl eines Stadtrates zur Vornahme der Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters 

gemäß § 51 Abs. 6 SächsGemO 

 

 

Sach- und Rechtslage: 

 

Gemäß § 51 Abs. 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) vereidigt und 

verpflichtet ein vom Stadtrat gewähltes Mitglied den Bürgermeister in öffentlicher Sitzung. 

 

Für die Wahl des Mitglieds des Stadtrats, das den Bürgermeister zu vereidigen und zu 

verpflichten hat, gilt § 39 Abs. 7 SächsGemO (siehe Anlage 1)
1
 . 

 

Die Vereidigung hat zusammen mit der Verpflichtung in einer öffentlichen Sitzung des 

Stadtrats stattzufinden.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Zwönitz wählt Frau Stadträtin/ Herrn Stadtrat ________ zur Vornahme 

der Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters.  

 

 

Anlagen: 

 

 Anlage 1 Erläuterung Beschlussfassung durch Wahlen § 39 Abs. 7 SächsGemO 

 

 

                                                 
1
 Wahl/Rehak in Quecke/Schmid/Menke/Rehak/Wahl/Vinke/Blazek/Schaffarzik, Gemeindeordnung für den 

Freistaat Sachsen, Lieferung 2/21, § 51 Rn 182   
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